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1. Landwirtschaft — Gemeinsame Marktorganisation — Ausfuhrerstattungen — Differen
zierte Erstattung 

(Verordnung Nr. 3665/87 der Kommission) 
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2. Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften — Verordnung über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Gemeinschaft 

(Verordnung Nr. 2988/95 des Rates, Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 2) 

1. Im Rahmen eines Verfahrens zur Rück
nahme und Wiedereinziehung von diffe
renzierten Ausfuhrerstattungen, die auf 
der G r u n d l a g e der V e r o r d n u n g 
Nr. 3665/87 über gemeinsame Durch
führungsvorschriften für Ausfuhrerstat
tungen bei landwirtschaftlichen Erzeug
nissen endgültig gezahlt worden sind, 
muss die Feststellung, dass diese Erstat
tungen ohne Rechtsgrund gezahlt wor
den sind, durch den gemäß den Regeln 
des nationalen Rechts erbrachten Nach
weis eines missbräuchlichen Verhaltens 
des Ausführers untermauert werden. 

Dieser Nachweis setzt zum einen voraus, 
dass eine Gesamtwürdigung der objek
tiven Umstände ergibt, dass trotz for
m a l e r E i n h a l t u n g de r g e m e i n 
schaftsrechtlichen Bedingungen das Ziel 
der Regelung nicht erreicht wurde, und 
zum anderen ein subjektives Element, 
nämlich die Absicht, sich einen gemein
schaftsrechtlich vorgesehenen Vorteil 
dadurch zu verschaffen, dass die ent
sprechenden Voraussetzungen künstlich 
geschaffen werden. Der Beweis für das 
Vorliegen dieses subjektiven Elements 
kann u. a. durch den Nachweis eines 
kollusiven Zusammenwirkens zwischen 
dem Ausführer, der die Erstattungen 
erhält, und demjenigen, der die Ware 

in ein anderes Drittland als das Einfuhr
land einführt, erbracht werden. 

Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, 
gemäß den Beweisregeln des nationalen 
Rechts — soweit dadurch die Effektivität 
des Gemeinschaftsrechts nicht beein
trächtigt wird — festzustellen, ob die 
Tatbestandsvoraussetzungen eines miss
bräuchlichen Verhaltens im Ausgangs-
verfahren erfüllt sind. 

(vgl. Randnrn. 33-34, 38, Tenor 1) 

2. Im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 2 
der Verordnung Nr. 2988/95 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Gemeinschaften ist eine 
Unregelmäßigkeit andauernd oder wie
derholt, wenn sie von einem Wirt
schaftsteilnehmer der Gemeinschaft be-
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gangen wird, der wirtschaftliche Vorteile 
aus einer Gesamtheit von ähnlichen 
Geschäften zieht, die gegen dieselbe 
Vorschrift des Gemeinschaftsrechts ver
stoßen. Dabei ist unerheblich, dass die 
Unregelmäßigkeit sich auf einen verhält
nismäßig kleinen Teil aller in einem 
bestimmten Zeitraum getätigten Ge

schäfte bezieht und dass die Geschäfte, 
bei denen die Unregelmäßigkeit fest
gestellt wird, immer andere Partien 
betreffen. 

(vgl. Randnrn. 41-42, 44, Tenor 2) 
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